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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1979

Norm

LiegTeilG §32

Rechtssatz

Das vollständige Fehlen entsprechender Angaben im Rekurs führt zur Zurückweisung, wenn diese infolge amtswegiger

Verbücherung eines Anmeldungsbogens auch nicht den Anträgen entnommen werden können.
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